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§ 1  
Geltungsbereich der Prüfungsordnung  

Diese Prüfungsordnung gilt für das Studium im Masterstudiengang Mechanical Engineering 

an der Fakultät Technologie und Bionik der Hochschule Rhein-Waal. 

 

§ 2  
Ziel des Studiums; Zweck der Prüfung; Mastergrad 

(1)  Das Studium soll unter Beachtung der allgemeinen Studienziele (§ 58 HG NRW) auf 

der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse insbesondere anwendungsbezogene Inhalte 

vermitteln und dazu befähigen, naturwissenschaftliche und ingenieurwissenschaftliche Me-

thoden anzuwenden, praxisgerechte Problemlösungen zu erarbeiten und dabei außerfachli-

che Bezüge zu beachten sowie wissenschaftliche Forschung durchzuführen. Die weitgehen-

de Beherrschung der englischen Sprache ist dabei Grundlage für die im Verlauf des Studi-

ums kontinuierlich angestrebte Vertiefung und Erweiterung der fachsprachlichen Kenntnisse 

und daher Voraussetzung für die Bewältigung des Studiums. 

 

(2)  Darüber hinaus hat der Studiengang zum Ziel, dass seine Absolventen/ Absolventin-

nen 

- sich aufgrund ihrer technischen Kompetenzen schnell und produktiv in internationale 

Industrieunternehmen einbringen, 

- sich mit den erworbenen Methodenkenntnissen in bisher unbekannten Aufgabenstel-

lungen einzuarbeiten, 

- benötigtes Fachwissen zielorientiert Recherchieren, Analysieren und Aktualisieren, 

- eigene Grenzen erkennen und die Zusammenarbeit mit interdisziplinären Teams su-

chen und gestalten, 

- Produkte, Prozesse und Abläufe im Sinne einer Steigerung der Effizienz und unter 

Berücksichtigung eines schonenden Umgangs mit endlichen Ressourcen mitgestal-

ten, 

- ökonomische Einflussfaktoren bewerten und in die Lösung von Aufgabenstellungen 

mit einzubeziehen, 

- neue Methoden auf hohem wissenschaftlichem Niveau entwickeln, 

- neue Aufgabenstellungen auf Basis ihres breiten Wissens wissenschaftlich analysie-

ren und zielorientiert lösen. 

Der Masterstudiengang offeriert bewusst keine fachliche Spezialisierung der Absolventen auf 

eng eingegrenzte Themengebiete. Stattdessen wird der Ansatz verfolgt, flexibel anwendba-
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res Fach- und Methodenwissen zu vermitteln, so dass auf der Basis dieser wissenschaftli-

chen Ausbildung Übertragungen auf zukünftige Fragestellungen ermöglicht werden. 

Ein weiteres Ziel des Masterstudienganges Mechanical Engineering ist die Möglichkeit der 

gezielten Spezialisierung. Hierzu werden sechs Wahlfachpakete angeboten, aus denen zwei 

Pakete zu wählen sind. Jedes Wahlfachpaket setzt sich aus mehreren Modulen zusammen. 

 

(3) Die Lerninhalte des Studiengangs Mechanical Engineering sind abgeleitet aus den 

Anforderungen, die Industrieunternehmen heute an junge Ingenieurinnen und Ingenieure 

stellen. Im Mittelpunkt stehen eine fundierte fachliche Basis und die Fähigkeit zur wissen-

schaftlich fundierten, praxisbezogenen Problemlösung. Hierbei sind die folgenden Ausbil-

dungsphasen zu unterscheiden:  

- Erweiterte technische Grundlagen (z. B. Höhere Ingenieursmathematik, Fluidmecha-

nik, Softwareentwicklung, Strukturanalyse) 

- Vertiefende technische Anwendungsfächer in den Wahlfachpaketen, die das vermit-

telte erweiterte technische Grundlagenwissen aufgreift und in Bezug setzen zur An-

wendung in verschiedenen technischen Feldern (z B. Mechatronik, Antriebssysteme) 

- Vertiefung der organisatorischen und sozialen Kompetenzen der Studierenden (z. B. 

Qualitätsmanagement und Gewerblicher Rechtsschutz, Unternehmensführung) 

- Kontinuierliche Anwendung der erlernten Kenntnisse und Kompetenzen in Praktika 

und Projekten (z. B. Praktikum Werkzeugmaschinen, Angewandtes Forschungspro-

jekt, Masterarbeit). 

Mit Abschluss des Masterstudiums verfügen die Absolventen damit über ein breites, an ak-

tuellen Entwicklungstendenzen orientiertes ingenieurwissenschaftliches Wissen, das sie be-

fähigt, in Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus erfolgreich zu agieren, gestalte-

risch zu wirken und unternehmerisch zu handeln. Dies beinhaltet auch die über-fachlichen 

Kompetenzen (z.B. Interkulturelle und interdisziplinäre Zusammenarbeit, Projektmanage-

ment), die im Rahmen verschiedener Veranstaltungen gelebt werden. Weiterhin verfügen die 

Absolventen über Kompetenzen zum wissenschaftlichem Arbeiten, was eine Fortführung und 

Erweiterung der wissenschaftlichen Karriere (z. B. Promotion) erlaubt. 

 

(4)  Das Studium wird durch die Masterprüfung abgeschlossen. Durch sie soll festgestellt 

werden, ob der/die Studierende bei Beurteilung seiner individuellen Leistung das Ziel des 

Studiums erreicht hat. 

 

(5)  Aufgrund der bestandenen Masterprüfung wird der akademische Mastergrad „Master 

of Science”, abgekürzt „M. Sc.“, verliehen.  
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§ 3 
Zugangsvoraussetzungen 

Den Zugang zum Studium regelt die Zugangsordnung für den Masterstudiengang Mechani-

cal Engineering der Fakultät Technologie und Bionik an der Hochschule Rhein-Waal. 

 

§ 4  
Regelstudienzeit; Studienaufbau; Studienvolumen  

(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Prüfungen drei Semester.  

 

(2)  Das Studium ist in Module gegliedert. Ein Modul bezeichnet in der Regel einen Ver-

bund von thematisch und zeitlich aufeinander abgestimmten Lehrveranstaltungen, die auf ein 

einheitliches Lern- und Qualifikationsziel ausgerichtet sind. Ein eigenes Modul bilden die 

Masterarbeit und das Kolloquium. Den Modulen des Studienganges sind nach § 5 Abs. 5 in 

der Summe 90 Kreditpunkte zugeordnet. 

 

(3)  Im Studium kann eine Schwerpunktsetzung erfolgen. Näheres ist durch das Curricu-

lum im Anhang beschrieben. 

 

(4)  Das Studienvolumen beträgt 43 Semesterwochenstunden. 

 

(5)  Alles Nähere zum Aufbau des Studiums sowie zu Art, Form und Umfang der Module 

ergibt sich aus den als Anlage beigefügten Prüfungs- und Studienplänen. Einzelheiten zu 

Qualifikationszielen, Lehrinhalten und den in der Regel zu wählenden Prüfungsformen sind 

im Modulhandbuch festgelegt, das im Sekretariat der Fakultät für alle Lehrenden und Studie-

renden zur Einsichtnahme ausliegt.  

 

§ 5 
Gliederung der Masterprüfung; Kreditpunkte 

(1)  Die Masterprüfung gliedert sich nach näherer Bestimmung durch die Prüfungs- und 

Studienpläne (Anlage) in studienbegleitende Prüfungen und Testate und den abschließen-

den Prüfungsteil, bestehend aus der Masterarbeit und dem Kolloquium. 
 

(2)  Studienbegleitende Prüfungen und Testate beziehen sich entsprechend der Festle-

gung in den Prüfungs- und Studienplänen entweder auf ein Modul als Ganzes oder auf ein-
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zelne Lehrveranstaltungen eines Moduls. Die Leistungsüberprüfung findet entweder während 

oder direkt nach Beendigung der Modulveranstaltungen statt.  

 

(3)  Der Studienverlauf und das Prüfungsverfahren sind so zu gestalten, dass die Master-

prüfung innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. 

 

(4)  Prüfungsverfahren müssen die Inanspruchnahme von Schutzfristen nach dem Mut-

terschutzgesetz und dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit ermöglichen sowie Aus-

fallzeiten durch die Pflege von Personen im Sinne von § 48 Abs. 5 Satz 5 HG NRW berück-

sichtigen. Ist eine zeitliche Anpassung von Verfahrensabläufen erforderlich, bedarf es in der 

Regel eines Antrags des Prüflings an den Prüfungsausschuss. 

 

(5)  Die Masterprüfung wird nach einem Kreditpunktesystem abgelegt. Alle Module und 

alle Lehrveranstaltungen sind entsprechend dem European Credit Transfer and Accumulati-

on System (ECTS) mit Kreditpunkten bewertet. Die Anzahl der zugeordneten Kreditpunkte 

richtet sich nach dem Lern- und Arbeitsaufwand, der in der Regel für die Absolvierung der 

einzelnen Lehrveranstaltung und des Gesamtmoduls benötigt wird. Gemäß den Vereinba-

rungen des ECTS steht ein Kreditpunkt für einen Arbeitsaufwand des/der Studierenden von 

30 Stunden. Grundlage für die Vergabe der Kreditpunkte ist die Annahme, dass der Arbeits-

aufwand eines Studienjahres insgesamt mit 60 Kreditpunkten zu bewerten ist. Die Kredit-

punkte eines Moduls werden dem/der Studierenden zuerkannt, sobald er/sie die vorge-

schriebenen Prüfungs- oder Testatleistungen vollständig erbracht hat. Erworbene Kredit-

punkte werden dem/der Studierenden auf einem Kreditpunktekonto gutgeschrieben, das der 

Prüfungsausschuss für ihn/sie führt.  

 

§ 6 
Prüfungsausschuss 

(1)  Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewie-

senen Aufgaben wird ein Prüfungsausschuss gebildet. Der Prüfungsausschuss ist ein unab-

hängiges Organ der Hochschule Rhein-Waal und Behörde im Sinne des Verwaltungsverfah-

rens- und Verwaltungsprozessrechts. Er besteht aus dem/der Vorsitzenden, dessen/deren 

Stellvertreter/Stellvertreterin und sechs weiteren Mitgliedern. Der/Die Vorsitzende, der/die 

stellvertretende Vorsitzende und zwei weitere Mitglieder werden aus dem Kreis der Profes-

soren/Professorinnen, ein Mitglied aus dem Kreis der wissenschaftlichen Mitarbei-

ter/Mitarbeiterinnen, ein Mitglied aus dem Kreis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Tech-

nik und Verwaltung  und zwei Mitglieder aus dem Kreis der Studierenden vom Fakultätsrat 
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gewählt. Die Amtszeit der hauptberuflich an der Hochschule tätigen Mitglieder und ihrer Ver-

treter/Vertreterinnen beträgt vier Jahre, die der studentischen Mitglieder und ihrer Vertre-

ter/Vertreterinnen ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig.  

 

(2)  Der Prüfungsausschuss achtet auf die Einhaltung der Prüfungsordnung. Er organi-

siert die Prüfungen und sorgt für deren ordnungsgemäße Durchführung. Die Zuständigkeit 

des Dekans/der Dekanin gemäß § 27 Abs. 1 HG NRW bleibt unberührt. Der Prüfungsaus-

schuss ist insbesondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen in Prü-

fungsverfahren getroffene Entscheidungen. Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuss dem 

Fakultätsrat über die Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten jährlich zu berichten. Er 

gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung und der Studienpläne. Der Prüfungsaus-

schuss kann die Erledigung seiner Aufgaben für Regelfälle auf den Vorsitzenden/die Vorsit-

zende übertragen; dies gilt nicht für die Entscheidung über Widersprüche.  

 

(3)  Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben dem/der Vorsitzenden oder 

dessen/deren Stellvertreter/Stellvertreterin und einem weiteren Professor/einer weiteren Pro-

fessorin mindestens zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Mindestens 

die Hälfte der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder müssen Professo-

ren/Professorinnen sein. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit ent-

scheidet die Stimme des/der Vorsitzenden. Die nichtprofessoralen Mitglieder des Prüfungs-

ausschusses wirken bei pädagogisch-wissenschaftlichen sowie disziplinarischen Entschei-

dungen, insbesondere bei der Anrechnung oder sonstigen Beurteilung von Prüfungsleistun-

gen und der Bestellung von Prüfern/Prüferinnen und Beisitzern/Beisitzerinnen nicht mit. An 

der Beratung und Beschlussfassung über Angelegenheiten, die die Festlegung von Prü-

fungsaufgaben oder ihre eigene Prüfung betreffen, nehmen die studentischen Mitglieder 

nicht teil. Der Prüfungsausschuss ist  in  den  Fällen  des  Satzes  5  beschlussfähig,  wenn  

neben  der  oder  dem  Vorsitzenden  oder  deren  Stellvertreterin  bzw.  dessen  Stellvertre-

ter  mindestens  zwei  weitere  Professorinnen  und  Professoren anwesend sind. 

 

(4)  Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, bei der Abnahme von 

Prüfungen zugegen zu sein. Ausgenommen sind studentische Mitglieder des Prüfungsaus-

schusses, die sich in derselben Prüfungsphase der gleichen Prüfung zu unterziehen haben. 

 

(5)  Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, deren Stellvertreter/Stellvertreterinnen, die 

Prüfer/Prüferinnen und die Beisitzer/Beisitzerinnen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 

Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden/die Vorsit-
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zende des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten.  

 

(6)  Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder seines/seiner Vorsitzen-

den sind dem Prüfling unverzüglich mitzuteilen. Dem Prüfling ist vorher Gelegenheit zum 

rechtlichen Gehör zu geben.  

 
§ 7 

Prüfer/Prüferinnen und Beisitzer/Beisitzerinnen 
(1)  Zur Abnahme von Prüfungen sind die an der Hochschule Lehrenden befugt. Aus-

nahmsweise sind auch in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen zur 

Abnahme von Prüfungen befugt, wenn dies zur Erreichung des Prüfungszwecks erforderlich 

und sachgerecht ist (zum Beispiel als Zweitprüfer/Zweitprüferin der Masterarbeit). Die Prü-

fer/Prüferinnen müssen in der Regel selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellende 

oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen; dies gilt auch für die bei mündlichen Prüfun-

gen anwesenden sachkundigen Beisitzer/Beisitzerinnen. Endgültige Entscheidungen trifft der 

Prüfungsausschuss. Die Prüfer/Prüferinnen und Beisitzer/Beisitzerinnen werden vom Prü-

fungsausschuss bestellt. Sie sind in ihrer Tätigkeit unabhängig von Weisungen. 

 

(2)  Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Prüfungsverpflichtungen möglichst 

gleichmäßig auf die Prüfer/Prüferinnen verteilt werden. 

 

(3)  Der/Die Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass dem Prüfling die 

Namen der Prüfer/Prüferinnen rechtzeitig bekannt gegeben werden. Die Bekanntgabe soll 

zugleich mit der Zulassung, in der Regel mindestens zwei Wochen vor der Prüfung, oder, bei 

der Masterarbeit, spätestens mit der Ausgabe des Themas erfolgen. Die Bekanntgabe durch 

Aushang oder in elektronischer Form ist ausreichend. 

 

§ 8 
Anrechnung von Leistungen 

(1)  Prüfungsleistungen,  die  in  Studiengängen  an  anderen  staatlichen  oder  staatlich  

anerkannten Hochschulen, an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien oder 

in  Studiengängen  an  ausländischen  staatlichen  oder  staatlich  anerkannten  Hochschu-

len  oder  an  der  Hochschule  Rhein-Waal  erbracht  worden  sind,  werden  auf  Antrag  

anerkannt,  sofern  hinsichtlich  der  erworbenen  Kompetenzen  kein  wesentlicher  Unter-

schied  zu  den  Leistungen besteht, die ersetzt werden. Das Gleiche gilt hinsichtlich Studi-

enabschlüssen, mit denen Studiengänge im Sinne des Satzes 1 abgeschlossen worden sind. 
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(2)  Ohne  wesentliche  Unterschiede  sind  Studien-  und  Prüfungsleistungen,  wenn  sie  

im  Lernergebnis  denjenigen  des  Studiengangs  der  Hochschule  Rhein-Waal  im  Wesent-

lichen  entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrach-

tung und Gesamtbewertung  im  Sinne  des  European  Transfer  and  Accumulation  System  

(ECTS)  und  der  jeweils  erworbenen  Kompetenzen  vorzunehmen.  Bei  der  Feststellung  

der  wesentlichen  Unterschiede  von  Studien-  und  Prüfungsleistungen  an  ausländischen  

Hochschulen  sind  Äquivalenzvereinbarungen der Kultusministerkonferenz und der Hoch-

schulrektorenkonferenz sowie vorhandene Absprachen im Rahmen von Hochschulpartner-

schaften  zu beachten. Im Übrigen   kann   bei   Zweifeln   in   der   Frage   der   Gleichwer-

tigkeit   bzw.   zu  wesentlichen   Unterschieden  die  Zentralstelle  für  ausländisches  Bil-

dungswesen  sowie das  akademische  Auslandsamt gehört werden.  

 

(3)  Sonstige erworbene Kenntnisse und Qualifikationen können angerechnet werden. 

 

(4)  Die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen sind von den Studierenden dem 

Prüfungsausschuss vorzulegen. Die Unterlagen müssen Aussagen zu den absolvierten Stu-

dienzeiten und in diesem Zusammenhang bestandenen, nicht-bestandenen oder erbrachten 

Leistungen sowie den sonstigen Kenntnissen und Qualifikationen enthalten, die jeweils an-

gerechnet werden sollen. Bei einer Anrechnung von Studienzeiten und Leistungen aus Stu-

diengängen sind in der Regel die entsprechende Prüfungsordnung samt Modulbeschreibung 

sowie das individuelle Transcript of Records oder ein vergleichbares Dokument vorzulegen. 

 

(5) Werden Leistungen, Kenntnisse oder Qualifikationen angerechnet, sind ggfs. die No-

ten – soweit vorhanden und die Notensysteme vergleichbar sind – zu übernehmen und in die 

jeweilige Notenberechnung einzubeziehen. Ist keine Note vorhanden oder sind die Noten-

systeme nicht vergleichbar, bestehen aber Anhaltspunkte für eine erzielte Note, wird unter 

Zugrundelegung der Bewertungsstufen nach § 10 Abs. 3 eine Note festgesetzt und nach 

Satz 1 verfahren. Bestehen keine Anhaltspunkte, wird eine bestandene Prüfung als "aner-

kannt" und „nicht benotet“ aufgeführt und in der Notenbildung nicht berücksichtigt. Wird eine 

nicht-bestandene Leistung angerechnet, wird einmal „nicht-bestanden“ aufgeführt; das Ver-

fahren zur Wiederholung bestimmt sich nach § 11. Die Anrechnung wird jeweils im Ab-

schlusszeugnis (§ 26 Abs. 1) dokumentiert. 

 

(6) Entfällt.  
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(7) Zuständig für die Anrechnungen ist der Prüfungsausschuss. Vor Feststellungen über 

die Gleichwertigkeit sind die zuständigen Fachvertreterinnen und Fachvertreter zu hören. 

 
§ 9 

Einstufungsprüfung 

(1)  Studienbewerber/Studienbewerberinnen, welche die für ein erfolgreiches Studium 

erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten auf andere Weise als durch ein Studium erworben 

haben, sind nach dem Ergebnis einer Einstufungsprüfung berechtigt, das Studium in einem 

entsprechenden Abschnitt des Studienganges aufzunehmen, soweit nicht Regelungen über 

die Vergabe von Studienplätzen entgegenstehen.  

 

(2)  Nach dem Ergebnis der Einstufungsprüfung können dem Studienbewerber/der Studi-

enbewerberin die Teilnahme an Lehrveranstaltungen und die entsprechenden Prüfungs-  

oder Testatleistungen ganz oder teilweise erlassen werden. Über die Entscheidung erhält 

der Prüfling eine Bescheinigung.  

 

(3)  Das Nähere über Art, Form und Umfang der Einstufungsprüfung regelt die Einstu-

fungsprüfungsordnung der Hochschule Rhein-Waal. 

 

 

 

§ 10 
Bewertung von Prüfungsleistungen 

(1)  Prüfungsleistungen sind durch Noten differenziert zu beurteilen. Die Noten für die 

einzelnen Prüfungsleistungen werden vom jeweiligen Prüfer/von der jeweiligen Prüferin fest-

gesetzt.  

 

(2)  Sind mehrere Prüfer/Prüferinnen an einer Prüfung beteiligt, so bewerten sie die ge-

samte Prüfungsleistung gemeinsam, sofern nicht nachfolgend etwas anderes bestimmt ist. 

Bei nicht übereinstimmender Beurteilung ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Punk-

temittel der Einzelbewertungen.   

 

(3)  Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden:  

1 = sehr gut    = eine hervorragende Leistung;  

2 = gut  = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen An-
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forderungen liegt;  

3 = befriedigend   = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen genügt;  

4 = ausreichend  = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen 

genügt;  

5 = nicht ausreichend  = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforde-

rungen nicht mehr genügt. 

 

Zur weiteren Differenzierung der Bewertung können um 0,3 verminderte oder erhöhte No-

tenziffern verwendet werden; die Noten 0,7,  4,3,  4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen.  

 

(4) Bei der Bildung von Noten aus Zwischenwerten ergibt ein rechnerischer Wert  

bis 1,5   die Note „sehr gut“,  

über 1,5 bis 2,5  die Note „gut“,  

über 2,5 bis 3,5  die Note „befriedigend“,  

über 3,5 bis 4,0  die Note „ausreichend“,  

über 4,0   die Note „nicht ausreichend“.  

Hierbei werden Zwischenwerte nur mit der ersten Dezimalstelle berücksichtigt; alle weiteren 

Stellen hinter dem Komma werden ohne Rundung gestrichen.  

 

(5)  Eine Prüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistung mindestens als „ausreichend“ 

(4,0) bewertet worden ist.  

 

(6)  Die Note eines Moduls, das aus mehreren unabhängigen Lehrveranstaltungen be-

steht und in dem mehrere studienbegleitende Prüfungen abzulegen sind, wird aus den in 

diesen Prüfungen erreichten Punkten gebildet. Dabei werden als Gewichte die Kreditpunkt-

werte zugrunde gelegt. 

 

(7)  Die Note eines Moduls, das aus Testat und Prüfung besteht, wird die Note der Prü-

fung annehmen, sobald das Testat abgelegt ist. 

 

(8)  Die Bewertung schriftlicher Prüfungsleistungen i.S.d. § 16 wird den Studierenden 

spätestens sechs Wochen nach dem Ende der jeweiligen Prüfungsphase bekanntgegeben. 

Die Bewertung schriftlicher Prüfungsleistungen i.S.d. § 18 ist spätestens sechs Wochen nach 

der Prüfung bekanntzugeben. Die Bewertung der Masterarbeit wird den Studierenden spä-

testens sechs Wochen nach Abgabetermin bekanntgegeben. Die Bekanntgabe durch Aus-

hang oder in elektronischer Form ist ausreichend. Die Bewertung der mündlichen Prüfungs-
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leistungen wird den Studierenden im Anschluss an die Prüfung bekanntgegeben.  

 

(9)  Die Gesamtnote der Masterprüfung wird durch eine ECTS-Note, die neben der abso-

luten eine relative Bewertung der Prüfungsleistung abbildet, ergänzt. Die ECTS-Note setzt 

die individuelle Leistung eines Absolventen/einer Absolventin ins Verhältnis zu den Leistun-

gen der anderen Absolventen/Absolventinnen des Studienganges. Danach erhalten die Ab-

solventen/Absolventinnen, die innerhalb ihrer Vergleichsgruppe  

zu den besten 10 % gehören,   die Note A,  

zu den nächstbesten 25 % gehören,  die Note B,  

zu den nächstbesten 30 % gehören,  die Note C,  

zu den nächstbesten 25 % gehören,  die Note D,  

zu den schlechtesten 10 % gehören,  die Note E.  

 
§ 11 

Wiederholung von Prüfungsleistungen 
(1)  Studienbegleitende Prüfungen können zweimal wiederholt werden. Die Masterarbeit 

und das Kolloquium können je einmal wiederholt werden. Fehlversuche, die nach § 8 ange-

rechnet werden, können dreimal wiederholt werden.  

 

(2)  Bestandene Prüfungen, egal ob anerkannt oder an der Hochschule Rhein Waal abge-

legt, können nicht wiederholt werden.  

 

(3)  Entfällt.  

 

(4)  Entfällt. 

 

(5) Entfällt.  

 

§ 12 
Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1)  Eine Prüfungsleistung gilt als „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn der Prüfling zu 

einem Prüfungstermin, zu dem er angemeldet ist, ohne triftige Gründe nicht erscheint oder 

wenn er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt oder die 

Prüfungsleistung nicht bis zum Ablauf der Prüfungsfrist erbringt. Satz 1 gilt entsprechend, 

wenn der Prüfling ohne triftige Gründe die Masterarbeit oder eine sonstige, im Rahmen einer 

studienbegleitenden Prüfung anzufertigende Studien-, Projekt- oder Hausarbeit nicht fristge-
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recht abliefert.  

 

(2) Die für das Nichterscheinen, den Rücktritt oder die nicht fristgerechte Ablieferung 

geltend gemachten Gründe müssen dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich ange-

zeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Prüflings kann die Vorlage eines 

Attestes von einem/einer vom Prüfungsausschuss benannten Arzt/Ärztin verlangt werden. 

Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe an, so wird dem Prüfling mitgeteilt, dass er die 

Zulassung zu der entsprechenden Prüfungsleistung erneut beantragen kann.  

 

(3) Versucht der Prüfling, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung oder 

Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungsleis-

tung als „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Ein Prüfling, der den ordnungsgemäßen Ablauf 

der Prüfung stört, kann von dem/der jeweiligen Prüfer/Prüferin oder Aufsichtführenden in der 

Regel nach Abmahnung von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; 

in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 

Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig zu machen. Wird der Prüfling von der wei-

teren Erbringung der Prüfungsleistung ausgeschlossen, kann er verlangen, dass die Ent-

scheidung vom Prüfungsausschuss überprüft wird. Dies gilt entsprechend bei Täuschung 

oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel. 

 

(4) Im Falle eines zwei- oder mehrfachen oder sonst schwerwiegenden Täuschungsver-

suchs kann die Masterprüfung für endgültig nicht bestanden erklärt werden. Die Entschei-

dung hierüber trifft der Prüfungsausschuss. Wird die Masterprüfung für endgültig nicht be-

standen erklärt, führt dies zur Exmatrikulation in diesem Studiengang. 

 

§ 13 
Ziel, Umfang und Form der studienbegleitenden Prüfungen 

(1)  In den studienbegleitenden Prüfungen soll festgestellt werden, ob der Prüfling Inhalt 

und Methoden des jeweiligen Fachgebietes in den wesentlichen Zusammenhängen be-

herrscht und erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten selbstständig richtig anwenden kann.  

 

(2)  Die Prüfungsanforderungen orientieren sich an dem Inhalt der Lehrveranstaltung. 

Grundsätzlich besteht ein Anspruch auf Beibehaltung des Prüfungsstoffes nur für zwei aufei-

nander folgende Semester. 

 

(3)  Studienbegleitende Prüfungen werden in der Regel in Form einer schriftlichen Klau-
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surarbeit (§ 16), in Form einer mündlichen Prüfung (§ 17) oder in Form einer Studien-, Pro-

jekt- oder Hausarbeit (§ 18) abgelegt. Eine Kombination dieser Prüfungsformen ist mit Zu-

stimmung des Prüfungsausschusses möglich.  

 
(4)  Der Prüfungsausschuss kommuniziert in der Regel zwei Wochen vor Beginn der je-

weiligen Lehrveranstaltung die Prüfungsform und im Falle einer Klausurarbeit deren Dauer. 

Die Prüfungsform sowie die Dauer werden im Einvernehmen mit den Prüfern/Prüferinnen für 

alle Teilnehmer/Teilnehmerinnen der Prüfung einheitlich und verbindlich festgelegt. Eine Be-

kanntgabe durch Aushang oder in elektronischer Form ist ausreichend. 

 

§ 14 
Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungen 

(1)  Zu einer studienbegleitenden Prüfung kann nur zugelassen werden, wer  

1. über die Studienvoraussetzungen gemäß § 3 verfügt,  

2. zum Zeitpunkt der Prüfung an der Hochschule Rhein-Waal eingeschrieben oder als Zweit-

hörer/Zweithörerin zugelassen ist.  

 

(2)  Der Antrag auf Zulassung ist bis zu dem vom Prüfungsausschuss festgesetzten Ter-

min in der Regel unter Nutzung der Online-Funktion, andernfalls schriftlich an den Vorsitzen-

den/die Vorsitzende des Prüfungsausschusses zu richten. 

 

(3)  Dem Antrag sind die Unterlagen zum Nachweis der in Absatz 1 genannten Zulas-
sungsvoraussetzungen beizufügen, sofern sie nicht bereits früher vorgelegt wurden. 

 

(4)  Die Zulassung ist zu versagen, wenn  

a) die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder  

b) die Unterlagen unvollständig sind und nicht bis zu dem vom Prüfungsausschuss festge-

setzten Termin ergänzt werden oder  

c) der Prüfling im Geltungsbereich des Grundgesetzes eine nach der Prüfungsordnung er-

forderliche Prüfung im gleichen Studiengang endgültig nicht bestanden hat oder eine Prü-

fung, die der im Zulassungsantrag genannten Prüfung entspricht, in einem verwandten 

oder vergleichbaren Studiengang endgültig nicht bestanden hat. 

 

(5)  Über die Zulassung entscheidet der/die Vorsitzende des Prüfungsausschusses und 

im Zweifelsfall der Prüfungsausschuss. Die Bekanntgabe durch Aushang oder in elektroni-

scher Form ist ausreichend. 
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(6)  Der Prüfling kann sich spätestens zehn Tage vor dem vom Prüfungsausschuss fest-

gesetzten Prüfungstermin in der Regel unter Nutzung der Online-Funktion, andernfalls 

schriftlich ohne Anrechnung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche bei der/dem Vor-

sitzenden des Prüfungsausschusses von einer Prüfung abmelden. 

 

(7)  Testate können erworben werden, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorlie-

gen.  

 
§ 15 

Durchführung von studienbegleitenden Prüfungen  
(1)  Prüfungstermine sollen so angesetzt werden, dass infolge der Terminierung keine 

Lehrveranstaltungen ausfallen.  

 

(2)  Der Prüfungstermin wird dem Prüfling rechtzeitig, in der Regel mindestens zwei Wo-

chen vor der betreffenden Prüfung bekannt gegeben. Die Bekanntgabe durch Aushang oder 

in elektronischer Form ist ausreichend. 

 

(3)  Der Prüfling hat sich auf Verlangen des Prüfers/der Prüferin oder des/der Aufsichtfüh-

renden durch den Studienausweis nebst einem amtlichen Ausweis mit Lichtbild zu legitimie-

ren.  

 

(4)  Macht ein Prüfling mit einer Behinderung im Sinne des § 3 Behindertengleichstel-

lungsgesetz durch ein ärztliches Zeugnis oder auf andere Weise glaubhaft, dass er wegen 

seiner Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehe-

nen Form abzulegen, so kann der Prüfungsausschuss gestatten, gleichwertige Prüfungsleis-

tungen in einer anderen Form zu erbringen. Es ist dafür zu sorgen, dass durch die Gestal-

tung der Prüfungsbedingungen eine Benachteiligung für Studierende mit Behinderung nach 

Möglichkeit ausgeschlossen wird; im Zweifel können weitere Nachweise der Behinderung 

gefordert werden. Nachteilausgleichende Maßnahmen können insbesondere sein:  

- die Verlängerung der Dauer bzw. der Bearbeitungszeit von Prüfungen  

- die Unterbrechung von zeitabhängigen Prüfungsleistungen durch individuelle Erholungs-

pausen  

- das Splitten von Prüfungsleistungen in Teilleistungen  

- der Ersatz von schriftlichen durch mündliche Leistungen und umgekehrt  

- das Zulassen und ggf. auch Bereitstellen von Hilfsmitteln, Assistenzleistungen, adaptierten 
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Prüfungsunterlagen, gesonderten Prüfungsräumen. 

 

§ 16  
Klausurarbeiten 

(1)  Durch schriftliche Prüfungsleistungen in Form einer Klausurarbeit soll der Prüfling 

nachweisen, dass er in begrenzter Zeit und mit beschränkten Hilfsmitteln Probleme aus dem 

jeweiligen Prüfungsgebiet mit geläufigen Methoden des Faches erkennen und lösen kann. 

Klausurarbeiten können mit Zustimmung des Prüfungsausschusses auch am Computer 

durchgeführt werden, wenn durch die technischen Rahmenbedingungen die Anforderungen 

an den Datenschutz und die Datensicherheit erfüllt sind. 

 

(2)  Die Bearbeitungszeit einer Klausurarbeit ist abhängig vom Semesterwochenstunden-

umfang der jeweiligen Lehrveranstaltung. Als Richtwert gilt eine Dauer von 60 Minuten je 

zwei Semesterwochenstunden.  

 

(3)  Eine Klausurarbeit findet unter Aufsicht statt. Über die Zulassung von Hilfsmitteln ent-

scheidet der Prüfer/die Prüferin.  

 

(4)  Die Prüfungsaufgabe einer Klausurarbeit wird in der Regel von nur einem Prüfer/einer 

Prüferin gestellt. In fachlich begründeten Fällen, insbesondere wenn mehrere Lehrveranstal-

tungen zusammenfassend geprüft werden, kann die Prüfungsaufgabe auch von mehreren 

Prüfern/Prüferinnen gestellt werden. In diesem Fall legen die Prüfer/Prüferinnen die Gewich-

tung der Anteile an der Prüfungsaufgabe vorher gemeinsam fest. In der Regel wird die Ge-

wichtung der Verteilung der Kreditpunkte (CP) folgen. 

 

(5)  Klausurarbeiten sind, wenn es sich um die letzte Wiederholungsprüfung handelt, von 

zwei Prüfern/Prüferinnen zu bewerten. In allen anderen Fällen ist die Bewertung durch einen 

Prüfer/eine Prüferin ausreichend. In den Fällen des Absatzes 4 Satz 2 bewerten die Prü-

fer/Prüferinnen in der Regel nur den eigenen Aufgabenteil; Satz 1 bleibt unberührt. 

 

§ 17  
Mündliche Prüfungen 

(1)  Mündliche Prüfungen werden in der Regel vor einem Prüfer/einer Prüferin in Gegen-

wart eines/einer sachkundigen Beisitzers/Beisitzerin oder vor mehreren Prüfern/Prüferinnen 

(Kollegialprüfung) als Gruppenprüfungen oder als Einzelprüfungen abgelegt. Bei einer Prü-

fung mit Beisitzer/Beisitzerin hat der Prüfer/die Prüferin den Beisitzer/die Beisitzerin vor der 
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Festsetzung der Note zu hören. Bei einer Kollegialprüfung bewerten die Prüfer/Prüferinnen 

die Prüfungsleistung gemeinsam. 

 

(2)  Eine mündliche Prüfung dauert mindestens 30 und höchstens 45 Minuten. Bei Grup-

penprüfungen kann die Höchstdauer verlängert sein, sie soll aber nicht mehr als 30 Minuten 

pro Prüfling betragen. 

 

(3)  Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung, insbesondere die für die 

Benotung maßgeblichen Tatsachen, sind in einem Protokoll festzuhalten. 

 

(4)  Studierende, die sich zu einem späteren Zeitpunkt der gleichen Prüfung unterziehen 

wollen, werden nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörer zugelassen, sofern 

nicht ein Prüfling widerspricht. Im Rahmen des Satzes 1 darf jeder Prüfling eine/einen Kom-

militonin/Kommilitonen einladen. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und 

Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

 

§ 18 
Studien-, Projekt- oder Hausarbeiten  

(1)  Prüfungsleistungen in Form von Studien-, Projekt- oder Hausarbeiten beziehen sich 

auf inhaltlich umgrenzte Aufgabenstellungen aus dem Theorie- und Praxiszusammenhang 

des jeweiligen Prüfungsgebiets. Sie können durch eine Präsentation oder ein Fachgespräch 

oder eine Kombination aus beidem ergänzt werden. Die Prüfung kann als Gruppenprüfung 

durchgeführt werden, wenn die individuelle Einzelleistung in hinreichendem Umfang erkenn-

bar und nachweisbar ist. Thema und Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, dass die 

Arbeit innerhalb der vorgesehenen Frist abgeschlossen werden kann. 

(2)  Die Bearbeitungszeit einer Studien-, Projekt- oder Hausarbeit beträgt höchstens vier 

Monate.  

 

(3)  Aufgabenstellung, Abgabetermin und Abgabestelle der Studien-, Projekt- oder Haus-

arbeit sind dem Prüfling durch den Vorsitzenden/die Vorsitzende des Prüfungsausschusses 

oder den aufgabenstellenden Prüfer/die aufgabenstellende Prüferin schriftlich, in elektroni-

scher Form oder durch Aushang mitzuteilen. 

 

(4)  § 16 Abs. 5 Satz 1 und 2 gilt entsprechend. 

 

(5)  Bei der Abgabe der Studien-, Projekt- oder Hausarbeit hat der Prüfling schriftlich zu ver-
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sichern, dass er seine Arbeit – bei einer Gruppenarbeit seinen entsprechend gekennzeichne-

ten Anteil der Arbeit – selbstständig angefertigt und keine anderen als die angegebenen und 

bei Zitaten kenntlich gemachten Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 

 
§ 19 

Testate 

(1)  Durch Testat werden insbesondere Leistungen im Rahmen von Übungen, Praktika 

oder Seminaren bescheinigt. Das Testat wird ausgestellt, wenn der/die Studierende an der 

jeweiligen Lehrveranstaltung regelmäßig und aktiv teilgenommen und nachgewiesen hat, 

dass er/sie die vermittelten Kenntnisse und Fertigkeiten anzuwenden weiß und die fachspe-

zifischen Methoden eingeübt hat. Das Testat wird von dem/der für die jeweilige Lehrveran-

staltung verantwortlichen Lehrenden ausgestellt. 

 

(2)  Die Leistungskontrollen bei einem Testat sind nicht formalisiert und unterliegen kei-

nem Anmelde- und Zulassungsverfahren. Zum Nachweis der verlangten Leistungen können 

zum Beispiel Versuchsprotokolle, schriftliche Auswertungen, Berechnungen, Programmie-

rübungen, Konstruktionen, zeichnerische Entwürfe und Skizzen, Referate sowie mündliche 

Fachgespräche dienen.  

 

(3)  Testate werden nicht benotet und sind unbegrenzt wiederholbar. 

 

§ 20 
Masterarbeit 

(1)  Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling befähigt ist, innerhalb einer vorgege-

benen Frist eine praxisorientierte Arbeit aus seinem Fachgebiet mit wissenschaftlichen und 

anwendungsorientierten Methoden selbstständig zu bearbeiten. Durch die Masterarbeit muss 

der Prüfling nachweisen, dass er sich systematisch und methodisch in das Aufgabengebiet 

eingearbeitet hat, bei der Lösung abstraktes, analytisches, über den Einzelfall hinausgehen-

des Denken eingesetzt hat und sowohl die fachlichen Einzelheiten als auch die fachübergrei-

fenden Zusammenhänge der Aufgabe gebührend berücksichtigt hat. Die Masterarbeit ist in 

der Regel eine eigenständige Untersuchung auf der Basis der Aufgabenstellung mit einer 

ausführlichen Beschreibung und Erläuterung ihrer Ergebnisse.  

 

(2)  Die Masterarbeit kann von jedem Professor/jeder Professorin, der/die gemäß § 7 

Abs. 1 zum Prüfer/zur Prüferin bestellt werden kann, ausgegeben und betreut werden. Auf 

Antrag des Prüflings kann der Prüfungsausschuss auch einen Honorarprofessor/eine Hono-
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rarprofessorin oder einen/eine mit entsprechenden Aufgaben betrauten/betraute Lehrbeauf-

tragten/Lehrbeauftragte zum Betreuer/zur Betreuerin bestellen. Die Masterarbeit darf mit 

Zustimmung des Prüfungsausschusses in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule 

durchgeführt werden, wenn sie dort ausreichend betreut werden kann. Dem Prüfling ist Ge-

legenheit zu geben, Vorschläge für den Themenbereich der Masterarbeit zu machen.  

 

(3)  Auf Antrag sorgt der/die Vorsitzende des Prüfungsausschusses dafür, dass der Prüf-

ling rechtzeitig ein Thema für die Masterarbeit erhält.  

 

(4)  Die Masterarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn 

der als Einzelleistung zu bewertende Beitrag aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seiten-

zahlen oder anderen Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unter-

scheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt.  

 

(5)  Der Umfang wird vom jeweiligen Prüfer festgelegt. Neben der Textfassung können 

zur Ausarbeitung andere Medien herangezogen werden, sofern sie nach Maßgabe der Auf-

gabenstellung für die Dokumentation der Arbeit geeignet und hilfreich sind.  

 

§ 21 
Zulassung zur Masterarbeit  

(1)  Zur Masterarbeit kann zugelassen werden, wer: 

1. die Studienvoraussetzungen gemäß § 3 erfüllt,  

2. während der Masterarbeit an der Hochschule Rhein-Waal für den Studiengang einge-

schrieben oder gemäß § 52 Abs. 2 HG NRW als Zweithörer/Zweithörerin zugelassen ist,  

3. mindestens 50 Kreditpunkte aber nicht mehr als zwei fehlende Module aus dem Master-

studium erworben hat, 

 

(2)  Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich an den Vorsitzenden/die Vorsitzende des Prü-

fungsausschusses zu richten. Ihm ist eine Erklärung über bisherige Versuche zur Bearbei-

tung einer Masterarbeit beizufügen. Ferner soll angegeben werden, welcher Prüfer/welche 

Prüferin zur Ausgabe und Betreuung der Masterarbeit bereit ist. 

 

(3)  Der Antrag auf Zulassung kann schriftlich bis zur Bekanntgabe der Entscheidung 

über den Antrag ohne Anrechnung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche zurückge-

nommen werden.  
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(4)  Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. Die Zulassung ist zu versa-

gen, wenn  

a) die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt oder  

b) die Unterlagen unvollständig sind oder  

c) der Prüfling im Geltungsbereich des Grundgesetzes eine nach der Prüfungsordnung er-

forderliche Prüfung im gleichen Studiengang endgültig nicht bestanden hat oder eine ent-

sprechende Masterarbeit in einem verwandten oder vergleichbaren Studiengang endgültig 

nicht bestanden hat. 

 

§ 22 
Ausgabe und Bearbeitung der Masterarbeit 

(1)  Die Ausgabe der Masterarbeit erfolgt über den Vorsitzenden/die Vorsitzende des Prü-

fungsausschusses. Als Zeitpunkt der Ausgabe gilt der Tag, an dem der/die Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses das vom Betreuer/von der Betreuerin gestellte Thema dem Prüfling 

bekannt gibt; der Zeitpunkt ist aktenkundig zu machen.  

 

(2)  Die Bearbeitungszeit (Zeitraum von der Ausgabe bis zur Abgabe der Masterarbeit) 

beträgt vier Monate. Die Abgabe der Masterarbeit vor Ablauf von acht Wochen Bearbei-

tungszeit ist unzulässig. Das Thema und die Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, 

dass die Masterarbeit innerhalb der Frist abgeschlossen werden kann. Im Ausnahmefall 

kann der/die Vorsitzende des Prüfungsausschusses aufgrund eines vor Ablauf der Frist ge-

stellten begründeten Antrages die Bearbeitungszeit um bis zu vier Wochen verlängern. Der 

Betreuer/Die Betreuerin soll zu diesem Antrag gehört werden.   

 

(3)  Das Thema der Masterarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten vier Wo-

chen der Bearbeitungszeit ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden. Im Falle der 

Wiederholung der Masterarbeit ist die Rückgabe des Themas nur zulässig, wenn der Prüfling 

bei der Anfertigung seiner ersten Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch ge-

macht hatte.  

 

(4)  Im Falle einer Behinderung des Prüflings i.S.d. § 3 Behindertengleichstellungsgesetz 

findet § 15 Abs. 4 entsprechende Anwendung.  

 

§ 23 
Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 

(1)  Die Masterarbeit ist fristgemäß in zweifacher gedruckter Ausfertigung und zusätzlich 
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in elektronischer Form (die komplette Arbeit im PDF- oder WORD-Format) bei der dafür zu-

ständigen Stelle einzureichen. Der Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkundig zu machen; bei der 

Zustellung der Arbeit durch die Post ist der Zeitpunkt der Einlieferung bei der Post maßge-

bend. Bei der Abgabe der Masterarbeit hat der Prüfling schriftlich zu versichern, dass er sei-

ne Arbeit – bei einer Gruppenarbeit seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit 

– selbstständig angefertigt und keine anderen als die angegebenen und bei Zitaten kenntlich 

gemachten Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. Die Masterarbeit kann mit Zustimmung des 

Prüfungsausschusses in einer Fremdsprache abgelegt werden. 

 

(2)  Die Masterarbeit ist von zwei Prüfern/Prüferinnen zu bewerten. Einer der Prü-

fer/Prüferinnen soll der Betreuer/die Betreuerin der Masterarbeit sein. Im Falle, dass der Be-

treuer/die Betreuerin ein Honorarprofessor/eine Honorarprofessorin, ein Lehrbeauftrag-

ter/eine Lehrbeauftragte ist, muss der/die zweite Prüfer/Prüferin ein Professor/eine Professo-

rin der Fakultät Technologie und Bionik sein. Bei nicht übereinstimmender Bewertung durch 

die Prüfer/Prüferinnen wird die Note der Masterarbeit aus dem arithmetischen Mittel der Ein-

zelbewertungen gebildet, wenn die Differenz der beiden Noten weniger als 1,5 beträgt. Be-

trägt die Differenz 1,5 oder mehr, wird vom Prüfungsausschuss ein dritter Prüfer/eine dritte 

Prüferin bestimmt. In diesem Fall ergibt sich die Note der Masterarbeit aus dem arithmeti-

schen Mittel der beiden besseren Einzelbewertungen. Die Masterarbeit kann jedoch nur 

dann als „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet werden, wenn mindestens zwei der Noten 

„ausreichend“ (4,0) oder besser sind. Alle Bewertungen sind schriftlich zu begründen.  

 

(3) Für das Bestehen der Masterarbeit werden 21 Kreditpunkte zuerkannt.  

 

§ 24 
Kolloquium  

(1)  Das Kolloquium ergänzt die Masterarbeit, ist selbstständig zu bewerten und soll in-

nerhalb von zwei Monaten nach Abgabe der Masterarbeit stattfinden. Es dient der Feststel-

lung, ob der Prüfling befähigt ist, die Ergebnisse der Masterarbeit, ihre fachlichen Zusam-

menhänge und ihre außerfachlichen Bezüge mündlich darzustellen, selbstständig zu be-

gründen und ihre Bedeutung für die Praxis einzuschätzen. Dabei soll die Bearbeitung des 

Themas der Masterarbeit mit dem Prüfling erörtert werden. Das Kolloquium kann mit Zu-

stimmung des Prüfungsausschusses in einer Fremdsprache abgelegt werden. 

 

(2)  Zum Kolloquium kann zugelassen werden, wer  

1. die Studienvoraussetzungen gemäß § 3 erfüllt,  
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2. zum Zeitpunkt des Kolloquiums an der Hochschule Rhein-Waal für den Studiengang ein-

geschrieben oder gemäß § 52 Abs. 2 HG NRW als Zweithörer/Zweithörerin zugelassen 

ist,  

3. 87 Kreditpunkte erworben hat.  

 

(3)  Der Antrag auf Zulassung ist an den Vorsitzenden/die Vorsitzende des Prüfungsaus-

schusses zu richten. Dem Antrag ist eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung 

eines Kolloquiums beizufügen. Der Prüfling kann die Zulassung zum Kolloquium auch bereits 

bei der Meldung zur Masterarbeit beantragen; in diesem Falle erfolgt die Zulassung, sobald 

die Voraussetzungen nach Absatz 2 vorliegen. Für die Zulassung zum Kolloquium und ihre 

Versagung gilt im Übrigen § 21 Abs. 4 entsprechend. 

 

(4)  Das Kolloquium wird als mündliche Prüfung durchgeführt und von den Prü-

fern/Prüferinnen der Masterarbeit gemeinsam abgenommen und bewertet. Im Falle des § 23 

Abs. 2 Satz 5 wird das Kolloquium von den Prüfern/Prüferinnen abgenommen, aus deren 

Einzelbewertungen die Note der Masterarbeit gebildet worden ist. Das Kolloquium dauert 

etwa 45 Minuten. Für die Durchführung des Kolloquiums finden im Übrigen die für mündliche 

Prüfungen (§17) geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung.  

 

(5)  Im Falle einer Behinderung des Prüflings i.S.d. § 3 Behindertengleichstellungsgesetz, 

findet § 15 Abs. 4 entsprechende Anwendung.  

 

(6)  Für das Bestehen des Kolloquiums werden drei Kreditpunkte zuerkannt.  

 

§ 25 
Ergebnis der Masterprüfung 

(1)  Die Masterprüfung ist bestanden, wenn der/die Studierende 90 Kreditpunkte erwor-

ben hat.  

 

(2)  Die Masterprüfung ist nicht bestanden, wenn eine der vorgeschriebenen studienbe-

gleitenden Prüfungen, die Masterarbeit oder das Kolloquium als „endgültig nicht bestanden“ 

(5,0) bewertet worden ist. Über die nicht bestandene Masterprüfung oder den endgültigen 

Verlust des Prüfungsanspruchs gemäß § 11 Abs. 1 wird ein Bescheid erteilt, der mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. Auf Antrag stellt der/die Vorsitzende des Prüfungs-

ausschusses nach der Exmatrikulation eine Bescheinigung aus, die die erbrachten Prüfungs-

leistungen und deren Benotung sowie die zur Masterprüfung noch fehlenden Prüfungsleis-
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tungen enthält. Aus der Bescheinigung muss hervorgehen, dass der Prüfling die Masterprü-

fung endgültig nicht bestanden hat oder seinen Prüfungsanspruch gemäß § 11 Abs. 1 verlo-

ren hat. 

 

§ 26 
Zeugnis, Gesamtnote, Zeugnisbeilagen 

(1)  Über die bestandene Masterprüfung wird unverzüglich, möglichst innerhalb von vier 

Wochen nach dem Kolloquium ein Zeugnis ausgestellt (Abschlusszeugnis). Das Zeugnis 

enthält eine Auflistung der auf Lehrveranstaltungen beruhenden Module und ihrer Noten, das 

Thema, die Note und die Namen der Prüfer/Prüferinnen der Masterarbeit, die Note des Kol-

loquiums und die Gesamtnote der Masterprüfung. Bei einer an einer anderen Hochschule 

erbrachten und gemäß § 8 angerechneten Prüfungsleistung wird deren Herkunft vermerkt.  

 

(2)  Die Gesamtnote der Masterprüfung wird aus dem Mittel der in Absatz 1 Satz 2 ge-

nannten Einzelnoten gemäß § 10 Abs. 4 gebildet. Die Notengewichtung ergibt sich dabei aus 

der Kreditpunkteverteilung aus dem Curriculum.  
 

(3)  Das Zeugnis wird von dem/der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet 

und mit dem Siegel der Hochschule versehen. Es trägt das Datum des Tages, an dem das 

Kolloquium stattgefunden hat.  

 

(4)  Jeder Absolvent/Jede Absolventin erhält als englischsprachige Beilage zum Zeugnis 

ein Diploma Supplement und ein Transcript of Records. 

 

(5)  Ein Studierender/Eine Studierende, der/die die Hochschule ohne die bestandene 

Masterprüfung verlässt, erhält auf Antrag ein Zeugnis über die im Studiengang erbrachten 

Prüfungsleistungen (Abgangszeugnis). Absatz 3 Satz 1 gilt entsprechend. 

 

§ 27 
Masterurkunde 

(1)  Gleichzeitig mit dem Zeugnis und mit gleichem Datum wird dem Absolventen/der 

Absolventin die Masterurkunde ausgehändigt. Mit ihr wird die Verleihung des Mastergrades 

gemäß § 2 Abs. 4 beurkundet. 

 

(2)  Die Masterurkunde wird vom Präsident/von der Präsidentin, vom Dekan/von der De-

kanin der Fakultät und von dem/der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet 

und mit dem Siegel der Hochschule Rhein-Waal versehen.  
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§ 28 
Zusätzliche Prüfungen  

Der Prüfling kann sich in weiteren, nicht vorgeschriebenen Modulen und Lehrveranstaltun-

gen einer Prüfung unterziehen. Das Ergebnis dieser Prüfungen wird auf Antrag des Prüflings 

in das Abschluss- oder Abgangszeugnis aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Ge-

samtnote nicht berücksichtigt. 

 

Gleiches gilt für Leistungen, die aus dem Learning Agreement hervorgehen, vgl. §3 Abs. 2. 

 

§ 29 
Einsicht in die Prüfungsakten 

(1)  Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Prüfling auf Antrag Einsicht in sei-

ne schriftlichen Prüfungsarbeiten, in die darauf bezogenen Bewertungen der Prü-

fer/Prüferinnen und in die Prüfungsprotokolle gewährt.  

 
(2)  Die Einsichtnahme ist innerhalb eines Monats nach Aushändigung des Abschluss- 

oder Abgangszeugnisses oder des Bescheides über die nicht bestandene Masterprüfung bei 

dem/der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu beantragen. § 32 des Verwaltungsver-

fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Wiedereinsetzung in den vori-

gen Stand gilt entsprechend. Der/Die Vorsitzende bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme.  

 

(3)  Die Einsichtnahme in die Prüfungsunterlagen, die sich auf eine studienbegleitende 

Prüfung beziehen, wird dem Prüfling auf Antrag bereits nach Ablegung des jeweiligen Prü-

fungsversuchs gestattet. Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Prü-

fungsergebnisses zu stellen. Im Übrigen gilt Absatz 2 entsprechend.  

 

§ 30 
Ungültigkeit von Prüfungen 

(1)  Hat der Prüfling bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der 

Aushändigung des Abschluss- oder Abgangszeugnisses oder der Bescheinigung nach § 25 

Abs. 2 Satz 3 bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen 

Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung der Prüfling getäuscht hat, entsprechend berichti-

gen und die Masterprüfung für ganz oder teilweise nicht bestanden erklären.  

 

(2)  Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne 
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dass der Prüfling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung 

des Abschluss- oder Abgangszeugnisses oder der Bescheinigung nach § 25 Abs. 2 Satz 3 

bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat der Prüfling die 

Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beach-

tung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die 

Rechtsfolgen.  

 

(3)  Das unrichtige Abschluss- oder Abgangszeugnis, die unrichtige Masterurkunde oder 

die unrichtige Bescheinigung nach § 25 Abs. 2 Satz 3 ist einzuziehen und gegebenenfalls 

neu zu erteilen.  

 
 

Inkrafttreten 
 

Hinweis: Die Prüfungsordnung ist in der vorliegenden Fassung am 10.10.2018 in Kraft getre-

ten. 
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Curriculum für den Masterstudiengang Mechanical Engineering 

 

Anlage Prüfungs- und Studienplan für den Masterstudiengang Mechanical Enginee-
ring 
 
Im Studium kann eine Schwerpunktsetzung durch die Wahl entsprechender Wahlfachpakete 

erfolgen. Dabei sind mindestens zwei aus sechs Wahlfachpaketen zu wählen, und alle in-

nerhalb der Wahlfachpakete aufgeführten Module sind erfolgreich zu absolvieren. Die fol-

genden sechs Wahlfachpakete stehen zur Auswahl: 

- Advanced Product Engineering 

- Energy and Process Engineering 

- Power Transmission Systems 

- Mechatronics 

- Production 

- Materials  

 

 

 



 

 
 

V S L Ü Pra Pro

M_ME_01 Pflicht
Advanced Engineering Mathematics
Höhere Ingenieursmathematik

3
3 2 1 P 4 4 3

M_ME_02 Pflicht
Principles of Software Development
Softwareentwicklung

3
3 1 1 1 P 3 3 3

M_ME_03 Pflicht
Fluid Mechanics
Fluidmechanik

3
3 2 1 P 5 5 3

M_ME_04 Pflicht
Structural Analysis
Strukturanalyse

4
4 2 2 P 5 5 5

M_ME_05
Quality and Intellectual Property Management
Qualitätsmanagement und Gewerblicher Rechtsschutz

M_ME_05.1
Applied QM Methods
Angewandte Qualitätsmanagement Methoden

2 1 1 P 3 2

M_ME_05.2
Patenting and Intellectual Property Management
Gewerblicher Rechtsschutz 2 1 1 P 2 2

M_ME_06 Pflicht
Field Data Processing
Felddatenverarbeitung

3
3 2 1 P 4 4 3

M_ME_11
Tribology in Design Engineering
Tribologie in der Konstruktionstechnik 4 2 1 1 P 5 5 4

M_ME_12
Methods for Structural Analysis
Strukturanalyse-Methoden 2 2 P 4 4 2

M_ME_13
Design of Experimental Validation
Design Experimenteller Validierung 3 2 1 T 4 4 3

M_ME_21
Thermodynamics of Gas and Vapour Power Systems
Thermodynamik der Kraft- und Arbeitsmaschinen 4 2 1 1 P 5 5 4

M_ME_22
Thermal Process Engineering
Thermische Verfahrenstechnik 3 2 1 P 5 5 3

M_ME_23
Heating, Ventilation, and Air-Conditioning (HVAC)
Heizung, Lüftung und Klimatechnik (HLK) 2 1 1 P 3 3 2

M_ME_31
Application of Gas Power Systems
Anwendung von Kraft- und Arbeitsmaschinen 2 1 1 P 3 3 2

M_ME_32
Advanced Drives
Unkonventionelle Antriebe 3 2 1 P 4 4 3

M_ME_33
Engineering of Power Transmission Systems
Auslegung von Antriebssystemen

M_ME_33.1
Design and Evaluation of Power Transmission Systems
Berechnung und Bewertung von Antriebssystemen 2 1 1 P 3

M_ME_33.2
Simulation of Power Transmission Systems
Simulation von Antriebssystemen 2 1 1 T 3 2

M_ME_41
Computational Multibody Dynamics
Rechnergestützte Mehrkörperdynamik 4 2 2 P 6 6 4

M_ME_42
Mobile Robotics
Mobile Robotik 2 2 P 3 3 2

M_ME_43
System Identification and Optimal Controls
Systemidentifikation und Optimale Regelung 3 1 1 1 T 4 4 3

M_ME_51
Machine Tools 
Werkzeugmaschinen 3 2 1 P 4 4 3

M_ME_52
Advanced Manufacturing Technology
Hochleistungsfertigungsverfahren 2 1 1 P 3 3 2

M_ME_53
Factory Design and Operations Management
Fabrikplanung und Produktionsmanagement 4 2 1 1 P 6 6 4

M_ME_61
Surface Engineering and Coating
Oberflächentechnik und Beschichtung 2 1 1 P 3 3 2

M_ME_62
Material Selection
Materialsauswahl

M_ME_62.1
Advanced Materials Science (metalic and non-metalic)
Höhere Werkstoffwissenschaften (Metalle und Nichtmetalle) 2 1 1 P 3 2

M_ME_62.2
Material Simulation and Selection
Werkstoffsimulation und Auswahl 

3 2 1 T 4 3

M_ME_63
Joining Technology 
Fügetechnik 2 1 1 P 3 3 2

M_ME_07 Pflicht
Applied Research Project
Angewandtes Forschungsprojekt

6
6 6 8 8 6

M_ME_08 Pflicht
General Management
Unternehmensführung

4
4 1 3 P 6 6 4

M_ME_09 Pflicht
Master Thesis
Masterarbeit 21 21

M_ME_10 Pflicht
Colloquium
Kolloquium 3 3

Credit Hours per Week
Semesterwochenstunden 23 22 4

Total Credits
Summe Creditpoints 90 30 30 30

Sum CP 
WPCode-Nr. Type Module /Subjects CH

TypSum CH 
WP

13

5

CPPrü
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9

7
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9

13

Sum CP SS1 WS2 SS3

Abkürzungen, abbreviations: 
Ex = type of examination , Art der Prüfung
CH = credit hours per week , Semesterwochenstunden
WS = Wintersemester, winter term
SS = Sommersemester, summer term
CP = credit points ( = ECTS-points)
V/L = Vorlesung, lecture
S = Seminar 
Ü/ E = Übung, exercise
Pra/PT = Praktikum, practical course
Pro = Projekt, project
P = Prüfung, examination
T = Testat, certificate
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